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Neubau der B 31 zwischen Meersburg/West und Immenstaad, Luftschadstoffbelastung in 

Siedlungsbereichen - Stellungnahme  

Für die Planungen zum Neubau der Bundesstraße B 31 zwischen Meersburg und Immenstaad 

wurde durch unser Büro im Juni 2021 ein Luftschadstoffgutachten vorgelegt (Lohmeyer, 2021). 

Im Luftschadstoffgutachten wurden u. a. Aussagen über die Auswirkungen des Kfz-Verkehrs auf 

die Luftschadstoffbelastung im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit erarbeitet. 

Betrachtet wurden 12 Planvarianten und zum Vergleich der Prognosebezugsfall sowie der Prog-

nosebezugsfall ohne bauliche Änderungen. Dabei sind für keine der 12 Planvarianten Konflikte 

hinsichtlich der Grenzwerte der 39. BImSchV an beurteilungsrelevanter Wohnbebauung abgelei-

tet, so dass aus lufthygienischer Sicht keine Planvariante abzulehnen ist. 

Im weiteren Planungsverfahren soll im Rahmen der UVS eine vergleichende Bewertung der 6 

Planungsvarianten, die aus artenschutzrechtlichen Gründen oder wirtschaftlichen Gründen reali-

sierungsfähig sind, nun auch für die planungsbedingten Auswirkungen auf die Luftschadstoffbe-

lastungen in Form einer flächenbezogenen Auswertung in Siedlungsbereichen erfolgen. Hierfür 

werden die siedlungsbereichsbezogenen Luftschadstoffbelastungen auf Grundlage der flächen-

haften Ergebnisse der bereits vorgelegten Luftschadstoffuntersuchung vom Juni 2021, basierend 

auf einem 10 m x 10 m-Rechenraster, abgeleitet; die zu betrachtenden Siedlungsbereiche 

(Abb. 1) wurden durch die Projektbeteiligten zur Verfügung gestellt und basieren auf Daten der 

Flächennutzungsplanung im Untersuchungsraum der UVS. Diese Flächen umfassen u. a. auch 

Verkehrsflächen. Für diese Siedlungsbereiche werden die abgeleiteten Luftschadstoffbelastun-

gen flächenhaft bilanziert. Die Betrachtungen erfolgen für die Schadstoffleitkomponente NO2 und 

in Abstimmung mit den Projektbeteiligten für die Planvarianten A1, A2, AB1, AB2, B1 und B2 und 

im Vergleich für den Prognosebezugsfall (PBF). 

In einem ersten Schritt erfolgt die Flächenbilanzierung klassenbasiert auf der Grundlage der Luft-

gütewerte der Luftqualitätsleitline (Air Quality Guidance - AQG) der Weltgesundheitsorganisation 

WHO. Die Luftqualitätsleitlinie AQG wurde im Jahr 2021 aktualisiert. (WHO, 2021). Dabei ist fest-

zuhalten, dass die AQG-Werte der WHO evidenzbasierte Empfehlungen zur Minimierung der 

schädlichen Auswirkungen von Luftschadstoffbelastungen auf die menschliche Gesundheit dar-

stellen; im Gegensatz den Grenzwerten der 39. BImSchV sind die AQG-Werte der WHO nicht 

rechtsverbindlich. Neben einem AQG-Wert für NO2-Jahresmittelwerte von 10 µg/m³ nennt die 
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WHO-Luftqualitätsleitlinie sogenannte „Interim Targets“; die „Interim Targets“ stellen Zwischen-

ziele in Form von evidenzbasierten Schwellenwerten dar, die im Zusammenhang mit signifikanten 

Verbesserungen der menschlichen Gesundheit stehen dabei entspricht das Interim Target 1 dem 

Grenzwert der 39. BImSchV für NO2-Jahresmittelwerte. In Tab. 1 sind die von der WHO genann-

ten Luftgütewerte dargestellt, ergänzt um eine verbale Einstufung der Konzentrationsniveaus. 

WHO-Luftgütewert 
NO2 

in µg/m³ 
Einstufung 

AQG-Wert 10 Geringe Konzentrationen 

Interim Target 3 20 Mittlere Konzentrationen 

Interim Target 2 30 Deutliche Konzentrationen 

Interim Target 1 40 Erhöhte Konzentrationen 

Grenzwertüberschreitung > 40 Hohe Konzentrationen 

Tab. 1: AGQ-Wert und Interim Targets der WHO für NO2-Jahresmittelwerte 

Die auf Basis der in der Luftqualitätsleitlinie AQG für NO2 genannten Luftgütewerte flächenbilan-

zierten NO2-Gesamtbelastungen in Siedlungsbereichen sind in Tab. 2 für die betrachteten Unter-

suchungsfälle zusammengefasst. Zusätzlich werden diese Angaben für Siedlungsbereiche mit 

einer NO2-Gesamtbelastung über 40 µg/m³ ausgewiesen, das sind Bereiche mit möglichen 

Grenzwertüberschreitungen im Sinne der 39. BImSchV, sofern dort langfristige Aufenthaltsberei-

che von Anwohnern wie Wohnnutzungen bestehen. In Tab. 3 sind die flächenbilanzierten pro-

zentualen Flächenanteile bezogen auf die Gesamtfläche der betrachteten Siedlungsbereiche von 

ca. 553 ha dargestellt. Dabei ist anzumerken, dass aus diesen tabellarischen Angaben eine ge-

naue Ableitung von planungsbedingten Be- oder Entlastungeffekten nicht möglich ist. Die räum-

liche Verteilung der nach Luftqualitätsleitlinie AQG klassifizierten NO2-Gesamtbelastungen sind 

für die betrachteten Untersuchungsfälle in den Abb. 1 bis Abb. 7 dargestellt. 

Der AQG-Wert der WHO für NO2-Jahresmittelwerte von 10 µg/m³ wird aufgrund der angesetzten 

NO2-Hintergrundbelastung von 17 µg/m³ (siehe Lohmeyer, 2021) an keinen der betrachteten 

Siedlungsbereiche eingehalten. In Deutschland werden niedrigere NO2-Jahresmittelwerte, die 

den AQG-Wert der WHO erfüllen, nur an wenigen Messstationen erfasst (UBA, 2021), die in der 

Regel siedlungsfern gelegen sind. 

Hohe Konzentrationen mit NO2-Jahresmittelwerten über 40 µg/m³, die damit den NO2-Grenzwert 

der 39. BImSchV überschreiten können und auch das Interim Target 1 der WHO nicht erfüllen, 

sind im Prognosebezugsfall an knapp 0.24 ha der betrachteten Siedlungsbereiche ermittelt. Mit 

der Planung verringern sich diese Flächen, wobei NO2-Immissionen über 40 µg/m³ für die Plan-

variante A1 weiterhin an ca. 0.03 ha, für Planvariante A2 an ca. 0.07 ha und für Planvariante AB2 

an ca. 0.01 ha der Siedlungsflächen abgeleitet sind. Für die Planvariante AB1 sind für vereinzelte 

Siedlungsbereiche mit einer Fläche von ca. 16 m² hohe NO2-Konzentrationen ermittelt; aufgrund  
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WHO-Luftgütewert 
NO2 

in µg/m³ 

Untersuchungsfall 

PBF PF A1 PF A2 PF AB1 PF AB2 PF B1 PF B2 

AQG-Wert ≤ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Interim Target 3 > 10 – 20 489.49 483.43 497.79 506.46 497.28 516.11 507.33 

Interim Target 2 > 20 – 30 61.67 68.83 54.63 46.05 55.16 36.93 45.50 

Interim Target 1 > 30 – 40 2.02 1.14 0.93 0.91 0.97 0.38 0.60 

Grenzwertüberschreitung > 40 0.24 0.03 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 

Tab. 2: Flächenbilanzen in ha der NO2-Gesamtbelastungen für die betrachteten Siedlungsbereiche 
(planungsbedingte Belastungen sind rot und planungsbedingte Entlastungen grün hinterlegt) 

WHO-Luftgütewert 
NO2 

in µg/m³ 

Untersuchungsfall 

PBF PF A1 PF A2 PF AB1 PF AB2 PF B1 PF B2 

AQG-Wert ≤ 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Interim Target 3 > 10 – 20 88.4 87.4 89.9 91.5 89.9 93.3 91.7 

Interim Target 2 > 20 – 30 11.1 12.4 9.9 8.3 10.0 6.7 8.2 

Interim Target 1 > 30 – 40 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

Grenzwertüberschreitung > 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tab. 3: Flächenanteile in % der NO2-Gesamtbelastungen bezogen auf die Gesamtfläche der betrachte-
ten Siedlungsbereiche (planungsbedingte Belastungen sind rot und planungsbedingte Entlastun-
gen grün hinterlegt) 

der geringen Fläche sind diese in der Tab. 2 für die Planvariante AB1 nicht dargestellt. Für die 

Planvarianten B1 und B2 sind keine hohen NO2-Konzentrationen im Jahresmittel an den betrach-

teten Siedlungsflächen prognostiziert. 

Erhöhte bis hohe Konzentrationen, das sind NO2-Immissionen mit Jahresmittelwerten über 

30 µg/m³, treten im Prognosebezugsfall an ca. 2.3 ha der betrachten Siedlungsbereiche auf. Mit 

der Planung verringern sich diese Flächen, wobei NO2-Immissionen über 30 µg/m³ in den Plan-

varianten A1, A2, AB1 und AB2 für Siedlungsbereiche mit einer Fläche um ca. 1 ha ermittelt sind. 

Für die Planvariante B1 sind erhöhte bis hohe Konzentrationen an ca. 0.4 ha und für Planvari-

ante B2 an ca. 0.6 ha der betrachteten Siedlungsflächen abgeleitet. 

Mit den Planvarianten erfolgt gegenüber dem Prognosebezugsfall eine Entlastung der Siedlungs-

flächen mit erhöhten bis hohen Belastungen.  

Für die Planvarianten A2, AB1, AB2, B1 und B2 sind gegenüber dem Prognosebezugsfall gerin-

gere oder vergleichbare Flächenanteile mit einer deutlichen Konzentration berechnet, das sind 

NO2-Immissionen mit Jahresmittelwerten über 20 µg/m³ und bis 30 µg/m³, d.h. dort erfolgt eine 

Entlastung. Bei der Planvariante A1 sind Zunahmen der Flächenanteile mit deutlichen Konzent-

rationen gegenüber dem Prognosebezugsfall prognostiziert, d.h. es erfolgt eine flächenhafte In-

tensivierung der Konzentrationen in Siedlungsbereichen. 

Die inverse Flächenentwicklung findet für die mittleren Konzentrationen, das sind NO2-

Immissionen mit Jahresmittelwerten über 10 µg/m³ und bis 20 µg/m³ statt, indem bei den 
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Planvarianten A2, AB1, AB2, B1 und B2 dieser Flächenanteil gegenüber dem Prognosebezugs-

fall zunimmt, was einer lufthygienischen Entlastung entspricht. Für die Planvariante A1 nimmt der 

Flächenanteil mit mittleren Konzentrationen ab, weil mehr Flächenanteile mit deutlichen Konzent-

rationen auftreten, was für die Summe der Siedlungsflächen einer lufthygienischen Verschlech-

terung entspricht.  

In einem zweiten Schritt erfolgt die Flächenbilanzierung klassenbasiert auf der Grundlage der 

planungsbedingten Änderungen. Dazu werden die auf Basis der Luftqualitätsleitlinie AQG klassi-

fizierten NO2-Gesamtbelastungen für den Prognosebezugsfall herangezogen und unter Berück-

sichtigung der Planungen flächenbezogene Be- und Entlastungeffekte abgeleitet. Die Ermittlung 

der Be- und Entlastungseffekte erfolgt klassenbezogen, d.h. das sind die planungsbedingten Än-

derungen der NO2-Jahresmittelwerte, die zu einer Änderung der Einstufung der NO2-

Konzentrationsniveaus nach der WHO-Luftgüteleitlinie AQG führen. 

In Tab. 4 sind für die betrachteten Planvarianten die planungsbedingten Be- und Entlastungsef-

fekte flächenbilanziert dargestellt, die zu einer Änderung der WHO-Klassifizierung führen. In 

Tab. 5 sind die Be- und Entlastungseffekte als relative Angaben gegenüber der gesamten be-

trachteten Siedlungsfläche aufgeführt. Die räumlichen Verteilungen der Be- und Entlastungsef-

fekte sind in den Abb. 8 bis Abb. 13 dargestellt. 

 
Untersuchungsfall 

PF A1 PF A2 PF AB1 PF AB2 PF B1 PF B2 

Belastung ≥ 1 Klasse 19.98 10.88 8.96 12.73 5.75 8.54 

Keine Klassenänderung 519.10 522.25 517.55 519.39 514.27 517.77 

Entlastung ≥ Klasse 14.33 20.29 26.91 21.31 33.40 27.10 

Tab. 4: Flächenbilanzen in ha der planungsbedingten Änderungen der NO2-Gesamtbelastungen, die 
gegenüber dem Prognosebezugsfall zu einer Änderung der WHO-Einstufung um mindestens 
eine Klasse führen. 

 
Untersuchungsfall 

PF A1 PF A2 PF AB1 PF AB2 PF B1 PF B2 

Belastung ≥ 1 Klasse 3.6 2.0 1.6 2.3 1.0 1.5 

Keine Klassenänderung 93.8 94.4 93.5 93.8 92.9 93.6 

Entlastung ≥ Klasse 2.6 3.7 4.9 3.9 6.0 4.9 

Tab. 5: Flächenanteile in % der planungsbedingten Änderungen der NO2-Gesamtbelastungen, die ge-
genüber dem Prognosebezugsfall zu einer Änderung der WHO-Einstufung um mindestens eine 
Klasse führen. 

Für den größten Anteil (mehr als 90%) der betrachteten Siedlungsflächen sind für alle Planvari-

anten solche planungsbedingten Zu- oder Abnahmen der NO2-Gesamtbelastungen ermittelt, die 

im Hinblick auf die WHO-Luftgütewerte zu keinen Änderungen der Einstufungen führen. 

Nur für die Planvariante A1 führen die berechneten Zunahmen der NO2-Konzentration mit einer 

ungünstigeren WHO-Einstufung in den Siedlungsflächen zu einem höheren Flächenanteil 



 

Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  5 

gegenüber den flächenbezogenen Abnahmen. Bei den anderen Planvarianten erfolgt flächenhaft 

eine Entlastung der NO2-Konzentrationen in den Siedlungsbereichen bezüglich der WHO-

Einstufungen. Für die Planvariante B1 führen die berechneten Abnahmen der NO2-

Konzentrationen mit einer günstigeren WHO-Einstufung in den Siedlungsflächen zu einem höhe-

ren Flächenanteil gegenüber den flächenbezogenen Zunahmen und der Flächenanteil mit be-

rechneten Zunahmen der NO2-Konzentration mit einer ungünstigeren WHO-Einstufung in den 

Siedlungsflächen ist im Vergleich aller Planvarianten am geringsten.  

 

Karlsruhe, 15.03.2022 

 

Literatur 

Lohmeyer (2021): Neubau der B 31 zwischen Meersburg/West und Immenstaad – Luftschad-

stoffgutachten unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrages für das Linienbestimmungs-

verfahren. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe. Projekt 63888-18-01. Vor-

gelegt im Juni 2021, überarbeitet im Dezember 2021. Gutachten im Auftrag von: Regie-

rungspräsidium Tübingen. 

UBA (2021): WHO- Richtwerte und Interim Targets. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Sep-

tember 2021. 

WHO (2021): WHO global air quality guidelines – particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, 

nitrogen dioxide and carbon monoxide. World Health Organization. Genf, 2021. 



±
Straß e
Rech engebiet

NO2 in µg/m³
> 40
> 30 - 40 (Interim Target 1)
> 20 - 30 (Interim Target 2)
> 10 - 20 (Interim Target 3)
≤ 10 (AQG Level)

0 250 500Meter Loh meyer

Abb. 1 63888-19-01
Prognosebezugsfall



±
Straße
Tu nnel
Rech engebiet

NO2 in µg/m³
> 40
> 30 - 40 (Interim Target 1)
> 20 - 30 (Interim Target 2)
> 10 - 20 (Interim Target 3)
≤ 10 (AQG Level)

0 250 500Meter Loh meyer

Abb. 2 63888-19-01
Planfall A1



±
Straße
Tunnel
Rechengebiet

NO2 in µg/m³
> 40
> 30 - 40 (Interim Target 1)
> 20 - 30 (Interim Target 2)
> 10 - 20 (Interim Target 3)
≤ 10 (AQG Level)

0 250 500Meter Lohmeyer

Abb. 3 63888-19-01
Planvariante A2



±
Straße
Tu nnel
Rech engebiet

NO2 in µg/m³
> 40
> 30 - 40 (Interim Target 1)
> 20 - 30 (Interim Target 2)
> 10 - 20 (Interim Target 3)
≤ 10 (AQG Level)

0 250 500Meter Loh meyer

Abb. 4 63888-19-01
Planvariante AB1



±
Straße
Tu nnel
Rech engebiet

NO2 in µg/m³
> 40
> 30 - 40 (Interim Target 1)
> 20 - 30 (Interim Target 2)
> 10 - 20 (Interim Target 3)
≤ 10 (AQG Level)

0 250 500Meter Loh meyer

Abb. 5 63888-19-01
Planvariante AB2




